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• Rücksprache mit 
Einsatzkräften

• Verwendung 
Übergabeprotokoll

• Beurteilung gemäss BTVE-
Leitfaden

• Definition Transport mit oder 
ohne Brandschutzsystem

• Definition Abstellort
• Koordination mit 

zuständiger Person am 
Abstellort

Beurteilung und Einstufung des Fahrzeuges vor Ort
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• Bedarfsgerechte Ausrüstung des 
Transportmittels

• Einsatz von speziell qualifiziertem 
Personal

• Berücksichtigung ADR (inkl. 
Sondervorschriften)

• Sicherung der Ladung
• Routenwahl
• Koordination mit Annahmestelle

Abtransport des Fahrzeuges
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Dürfen Garagen allfälligen (Sonder-)Abfall überhaupt annehmen?

Ablad des Fahrzeuges bei einer Garage

Beispiel LiBa®Rescue
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• Einsatz von speziell qualifiziertem Personal
• Gefahrenanalyse mit Entscheid, ob Quarantäne 

notwendig
• Funktionsanalyse als zentrales Element
• Mechanischer, chemischer und elektrischer 

Zustand
• Verfügbarkeit von Ersatzmodulen bzw. 

Ersatzzellen und Elektronik
• Komplexität und Aufwand der Reparatur
• Einstufung nach ADR: z.B. neu, gebraucht, end of 

life, defekt, kritisch defekt
• Begriffe wie «transportsicher», «verbrannt», 

«repariert» etc. existieren im ADR nicht

Beurteilung der Antriebs-Batterie



6AGVS I UPSA



7AGVS I UPSA

• Einsatz von speziell qualifiziertem Personal
• Funktionsanalyse mit Analysebericht und 

Qualifizierung der Batterie als funktionsfähig, 
reparierbar, beschädigt/defekt oder erheblich 
beschädigt/kritisch defekt

• Beurteilung, ob Batterie als erheblich 
beschädigt gilt

• Klärung der Kostenübernahme gemäss 
ChemRRV Anhang 2.15 
(Fallen bei der Entsorgung erheblich beschädigter 
Industriebatterien Mehrkosten an, so können die Händlerinnen 
diese den Verbraucherinnen in Rechnung stellen.)

Analyse der Antriebs-Batterie
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Zwischenlagerung und Verpackung von Lithium-Ionen-Batterien

• Erhöhte Anforderungen an Zwischenlagerung und Verpackung bei 
(erheblich) beschädigten/defekten Batterien

Vermiculite

Blähglasgranulat
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Zwischenlagerung und Verpackung von Lithium-Ionen-Batterien

Unkritische Batterien:
- Herstellerangaben und SDB beachten
- Kennzeichnung empfohlen
- Trennung von anderem Lagergut
- Kühl, trocken vor Sonneneinstrahlung geschützt
- Schutz vor mech. Beschädigung und Kurzschluss
- Ladezustand idealerweise 50-70%
- Ohne Löschsystem mind. 2.5 m Abstand zu anderem Lagergut

Kritische Batterien:
- Batterie ausserhalb Gebäude deponieren
- Beobachtung / Quarantäne
- Sicherheitsbehälter / Brandschutzsystem
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Transport von Lithium-Ionen-Batterien

• Anforderungen gemäss ADR beachten
• Anforderungen gemäss VeVA beachten
• Prüfen, ob Gefahrgutbeauftragter notwendig
• Beförderung nur durch speziell ausgerüstete Fahrzeuge und 

geschultes Personal
• Korrekte Deklaration der Ladung
• Korrektes Ausfüllen der Begleitpapiere
• Aufbewahrung der Dokumente mindestens 5 Jahre
• Siehe Wegleitung für Werkstätten zum Umgang mit Lithium-Ionen-

Batterien in der Fahrzeugtechnik 
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Transport von Lithium-Ionen-Batterien
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Rollen beim Gefahrguttransport: Absender
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Rollen beim Gefahrguttransport: Auftraggeber des Absenders
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Weitere Informationen

• VSA-Merkblatt und VSA-Leitfaden zum Umweltschutz im Auto- und 
Transportgewerbe
(https://vsa.ch/publikationen-produkte/)

• Wegleitung für Werkstätten zum Umgang mit Lithium-Ionen-Batterien in 
der Fahrzeugtechnik 
(publiziert via auto-schweiz, ASTAG, AGVS)

• Leitfaden für das Bergen, Transportieren, Verwahren und Entsorgen von 
Fahrzeugen mit Elektroantrieb
(https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/themen/elektromobilitaet/leitfaden-bergen-transportieren-verwahren-
entsorgen-elektrofahrzeuge.html)

• Brandschutzmerkblatt 2005-15 der VKF 
(VKF: Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen; https://www.bsvonline.ch/de/vorschriften/#g-merkblaetter)
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Fall 1: Akuter Brand eines E-Autos nach einem Verkehrsunfall

Medienbericht:
Die Feuerwehr Frauenfeld sei 
rasch vor Ort gewesen und konnte 
den Brand löschen. Ein Funktionär 
des Amts für Umwelt habe die 
Löscharbeiten begleitet. 
Spezialfirmen fällten den Baum und 
hoben das kontaminierte Erdreich 
aus. Der Sachschaden betrage 
mehrere zehntausend Franken.
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Einsatz vor Ort

• Personenrettung und Brandbekämpfung haben erste Priorität
• Soweit möglich kommen Massnahmen zum Auffangen des Löschwassers 

oder zum kontrollierten Abfliessen zum Einsatz
• Einteilung in Stufe 8 des BTVE-Leitfadens
• Aufgebot eines mit Brandschutzsystem ausgerüsteten Transporters
• Vorbereitung des Fahrzeuges zum Abtransport, allenfalls 

Deaktivierung/Freischaltung der Hochvolt-Systeme
• Instandstellung des Schadenplatzes (u.a. durch Aushub des 

kontaminierten Erdreichs)
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Aufgebot Transporter mit Brandschutzsystem (Container)
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Abtransport des Fahrzeuges
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Übergabe zur Entsorgung

• Funktionsanalyse erübrigt sich
• Fahrzeug wird direkt zum Entsorger 

transportiert
• Deklaration als Sonderabfall 

(VeVA-Code 16 01 21 [S])
• Überwachung/Quarantäne beim 

Entsorger
• Batterie wird als erheblich 

beschädigt/kritisch defekt deklariert
• Ausbau der Batterie und Weiterleitung an 

spezialisierte Unternehmen, z.B. Batrec, 
als Sonderabfall 
(VeVA-Code 16 06 97 [S])
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Fall 2: Brand auf dem Quarantäneplatz einer Garage
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Einsatz vor Ort

• Personenrettung und Brandbekämpfung haben erste Priorität
• Präventive Massnahmen für die Verhinderung oder Verzögerung der 

Brandausbreitung
• Zugang für Dritte erschwert, aber guter Zugang für Einsatzkräfte
• Wirksamer Schutz der Umwelt durch permanente oder temporäre 

Löschwasserrückhaltevorrichtungen
• Koordination/Übergaberapport zwischen Feuerwehr und Garage
• Einteilung in Stufe 7 des BTVE-Leitfadens
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Beurteilung und Einstufung des Fahrzeuges durch Feuerwehr
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Beurteilung des Fahrzeuges durch Garage

• Funktionsanalyse ergibt, dass 
Batterie entsorgt werden muss

• Batterie wird als erheblich 
beschädigt/kritisch defekt deklariert

• Ausbau der Batterie und Weiterleitung 
an spezialisierte Unternehmen, z.B. 
Batrec, als Sonderabfall 
(VeVA-Code 16 06 97 [S])

• Das restliche Fahrzeug wird einem 
Verwertungsbetrieb zugeführt 
(VeVA-Code 16 01 04 [ak])
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Abtransport der Batterie
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